
14. Ein hilfloser Versuch
In jedem Kampf gibt es auch schöne, in diesem Fall belustigende, hilflose Versuche,
welche sich Abmahnanwälte einfallen lassen, um ihr Gesicht zu wahren. Ich
vergleiche das mit: Das Wissen was Sie wissen - aber ich bin doch Abmahnanwalt
und gebe nicht auf! Die schönsten Versuche aller gelesener und abgehefteter
wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Allein
mein erstes Schreiben, nennen wir es „Vollmachtsanforderung“. Dieses einfache
Mittel hat die Tagesfristen zur Unterzeichnung der wettbewerbsrechtlichen
Abmahnung unendlich verlängert, da der Abmahnanwalt erst einmal in seinem
Büro nachvollziehen musste, ob eine Vollmacht beigefügt war oder nicht. Mein
2. Schreiben hat den ganzen Vorgang um weitere zwei bis drei Wochen verlängert.
Die 2. Antwort (bei mir ebenfalls mittlerweile standardisierte Schreiben) bringt
Unruhe und Arbeit für den Abmahnanwalt. Seine wettbewerbsrechtliche Abmahnung
wurde verfasst, weil er ohne viel Aufwand und ohne „dicke“ Akte, Geld verdienen
wollte. Nun wehre ich mich mit Fakten, die er kennt und nun auch weiß, dass ich
diese kenne. Die gegnerischen Abmahnanwälte bzw. die Lust, die diese hatten
auf meine Schreiben zu antworten, fiel auf verbleibende 10% welche weitermachen
wollten. Diese Abmahnanwälte wollten es nun richtig wissen. Bei diesen (in meinem
Fall 31 noch kämpfende Abmahnanwälte) begann die wettbewerbsrechtliche
Abmahnung in tatsächliche Arbeit auszuarten.

Nichts mehr mit „schnellem Geld verdienen“.

Aber auch unter den Abmahnanwälten gibt es eben einige die durch meinen Druck
verbissen versuchten, um das Einreichen von Unterlagen herumzukommen.
Zwischen den Zeilen gelesen erkannte ich bei den Antworten, die ich erhielt, wie
auf einmal Druck in den Abmahnkanzleien aufgebaut wurde. Irgendwie hatte ich
bei diesen 31 Abmahnanwälten das Gefühl von Rache. Wenn auch nicht wörtlich,
aber zwischen den Zeilen stand: „Nun will ich es aber wissen, ich antworte dir
und reiche keine Unterlagen ein.“ Nehmen Sie es leicht. Alle Antworten ohne
eingereichte Unterlagen waren von ihren Inhalten gleich und eher verteidigend
als angreifend. Nichts mehr mit Paragraphen wie in der wettbewerbsrechtlichen
Abmahnung genannt. Eine bei „Ebay“ falsch formulierte Widerrufsbelehrung
meinerseits wurde durch einen gegnerischen Abmahnanwalt wie folgt beantwortet.

Antwortschreiben eines Abmahnanwaltes auf unser 2. Schreiben:



Ihr Schreiben:
Ihr Zeichen:
Unser Zeichen:
Angelegenheit:

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit beziehe ich mich auf Ihr Schreiben vom
............... Die Eigenschaft meines Mandanten als Gewerbetreibender ergibt
sich aus der Anzahl und der Qualität der Waren, die mein Mandant bei ebay
anbietet. Eines weiteren Nachweises bedarf es nicht, auch wenn mein
Mandant dies in Form seiner Gewerbeanmeldung erbringen könnte. Reichen
Sie jetzt ein...sonst wird... wenn nicht dann...Sie werden schon sehen... und
ich rate Ihnen, dass... weil sonst kann es sein, dass... blablabla

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwalt

Den 2. Absatz schenke ich mir. Den Inhalt kennen Sie bzw. können ihn sich selbst
zusammenreimen. Andere benutzte Formulierungen wie: „Die von Ihnen
aufgeführten Urteile sind im vorliegenden Fall nicht einschlägig.“ oder „Aus dem
Impressum meines Mandanten ergibt sich, dass Herr XYZ als gewerblicher
Verkäufer bei Ebay angemeldet ist.“ Am allerbesten war aber: „Das mein Mandat
als gewerblicher Verkäufer tätig ist, ergibt sich aus den Angeboten, welche mein
Mandant bei Ebay anbietet, darüber hinaus ist mein Mandant Powerseller.“ Da
waren aber keine Paragraphen mehr in den Absätzen. Warum fragte ich mich?
Ist das Widerstand? Ja, das ist es! Nicht einfacher, sondern richtig massiver
Widerstand. Zerlegen Sie die Antworten der Abmahnanwälte in seine Einzelteile:
„...es ergibt sich aus der Anzahl der Waren, die sein Mandant im Internet anbietet...“
 Wussten Sie, dass Ihre Warenanzahl, in das Internet einzustellen, begrenzt ist?
Dass Sie nur eine „bestimmte“ Anzahl an Artikel in das Internet einstellen dürfen?
Mir war es bis zu dieser Antwort eines Abmahnanwaltes unbekannt. Aber nehmen
wir doch die besseren, nachvollziehbaren obigen Hinweise. „...der Qualität der
Waren, welche sein Mandant anbietet...“ Dies kann man also klar und deutlich in
abmahnanwaltlicher Logik interpretieren:



Die Allgemeinbevölkerung und alle Nichtselbständigen und Nichtunternehmer,
besitzen nur qualitativ geringwertige Gegenstände und daher ist ein Mandant den
ein Abmahnanwalt vertritt, automatisch ein Gewerbetreibender. Diese Logik
verbleibt aber auch in dessen Logik. Mir wurde sie einfach nicht schlüssig. Wie
geht es Ihnen bei dieser Erklärung? Sie können auf solche hilflosen Versuche
eingehen, müssen es aber nicht.

Ich tat es nicht wirklich, um eben meine Strategie nicht aus den Augen
zu verlieren. Ich blieb immer förmlich und höflich, auch wenn es mir
teilweise sehr schwer fiel. Die Lächerlichkeit dieser Antworten ergibt
sich aus dem Wissen eines 10-jährigen.

Ebenso brauchen Sie bezüglich des Hinweises „der Qualität der Waren“, welche
der Abmahnanwalt beschreibt und angibt, nichts zu geben, denn auch hier ist es
eine einseitige Logik, dass man Qualität im Internet an den Bildern oder den selbst
verfassten Texten eines Online-Händlers erkennen kann.

Abmahnanwälte werden immer versuchen, die geforderten Unterlagen
nicht einreichen zu müssen, weil sich dadurch sein Mandant mir oder
eben Ihnen gegenüber offenbaren müsste.

Der letzte Hinweis welchen, ich oben beschrieben habe war für uns der Hammer.
Als ein Abmahnanwalt antwortete, ich erkenne das sein Mandant ein
Gewerbetreibender ist, weil er den Status „Powerseller“ hat, konnte ich beim Lesen
vor lachen kaum an mich halten. Auch meine Versuch diesen Hinweis ernst zu
nehmen, blieb bei einem Versuch. Geben Sie mal „Powerseller“ in Ihr
Textbearbeitungsprogramm ein. Er wird dieses Wort unterstreichen und Sie nach
der Rechtschreibprüfung fragen.



Ich brauchte zwei Tage, um auf diesen Brief zu antworten. Der abmahnende
Mandant ist „Powerseller“ bei Ebay. Aha, na so was! Nehmen wir mal an, Sie
würden sich heute das erste Mal bei Ebay anmelden. Wüssten Sie, was ein
„Powerseller“ ist? Ist „Powerseller“ eine Berufsbezeichnung? Kann ich das in
meine Gewerbeanmeldung eintragen? Versuchen Sie es bei Ihrem zuständigen
Gewerbeamt. Unternehmensgegenstand: „Powerseller“. Achten Sie darauf, dass
Sie die Tür in der Stadtverwaltung nicht aus den Augen verlieren. Große
Verwaltungen haben nichthörbare Alarmknöpfe an den Schreibtischunterseiten.
Wenn Sie unverhofft zwei weiße Männer reinstürzen sehen, nachdem Sie die
Unternehmensgegenstandsbezeichnung „Powerseller“ in das dafür vorgesehene
Feld eingetragen haben, die Sie mitnehmen möchten, wissen Sie, dass das da,
wo Sie es hingeschrieben haben, nicht hingehört.
Trotz des ernsten Themas können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, wie ich
dieses Schreiben beantwortet habe. Zur Belustigung aller, hier noch einmal der
genaue Wortlaut, welchen Sie gern verwenden können im Falle ähnlicher
„Vertriebsbezeichnungen“ und hilfloser Erklärungen der Abmahnanwälte, die
geforderten Unterlagen nicht einreichen zu müssen.


